
 

 

 

Schüleranmeldung 

zur schulischen Tagesbetreuung 

an der Volksschule Asperhofen für das Schuljahr 2025/26 

Angaben zum Schüler/zur Schülerin  

Nachname: ………………………………… Vorname: ……………………………………… 

 

Sozialversicherungsnummer: …………… Geburtsdatum: ………………………………... 

 

Postleitzahl, Wohnort: …………………………………………… 

 

Straße, Hausnr.: ……………………………………………….… 

 

im Schuljahr 2025/26 Schüler/-in der Klasse: ………………… 

 

Angaben zu den Erziehungsberechtigten 

1. MUTTER:  erziehungsberechtigt:     ja   nein 
 
Nachname: ………………………………… Vorname: ……………………………………… 

 

Postleitzahl, Wohnort: …………………………………………… 

 

Straße, Hausnr.: ……………………………………………….… 

 

Telefonnummer: …………………………… E-Mail: …………………………………………. 

 
2. VATER:   erziehungsberechtigt:     ja   nein  
 
Nachname: ………………………………… Vorname: ……………………………………… 

 

Postleitzahl, Wohnort: …………………………………………… 

 

Straße, Hausnr.: ……………………………………………….… 

 

Telefonnummer: …………………………… E-Mail: …………………………………………. 

 
Ich melde hiermit mein Kind verbindlich für das Schuljahr 2025/26 zur schulischen 

Tagesbetreuung an. 

 

Sie findet an allen Schultagen vom 02.09.2025 bis 26.06.2026 von 11:45 Uhr bis 17:00 

Uhr statt. 

 



 
 

Die Anmeldung erfolgt für:  

 

 Montag bis ……….…………….  Dienstag bis ……..……………….. 

 Mittwoch bis …….……………..  Donnerstag bis ………….............. 

 Freitag bis ……………….……. 

 

 mit Mittagessen   ohne Mittagessen  

 

Der Betreuungsbeitrag pro Kind und Monat beträgt bei der Anmeldung für  

bis 20 Stunden/Monat      68,-- Euro bis 30 Stunden/Monat        81,-- Euro 

bis 40 Stunden/Monat     94,50 Euro bis 50 Stunden/Monat     108,04 Euro 

bis 60 Stunden/Monat   121,54 Euro über 60 Stunden/Monat   135,06 Euro 

 

Essensbeitrag beträgt derzeit € 4,90.        

 

• Die gesetzlich vorgesehene Betreuungszeit endet um 16:00 Uhr. Abholungen sind 

daher nur zwischen 14:30 und 15:00 Uhr und ab 16:00 Uhr möglich.  

Während der Lernstunde ist keine Abholung möglich, da diese als Unterrichtszeit 

gilt. 

• Eine Änderung der Betreuungszeiten kann nur per 01.12. und 01.03. erfolgen. Die 

Änderung tritt mit dem Folgemonat in Kraft. 

• Eine Abmeldung ist nur halbjährlich möglich und hat spätestens drei Wochen vor 

Ende des Semesters zu erfolgen. 

• Das Fernbleiben des Kindes an einem angemeldeten Tag ist umgehend der 

Freizeitpädagogin mitzuteilen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………  …..……………………………………………… 

Ort, Datum     Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 


